
Anzug betreffend Optimierung der Energiegewinnung durch den 
Kanton Basel-Stadt 

07.5043.01 
 

 
Der Kanton verfügt über verschiedene Möglichkeiten der Mitbestimmung in Unternehmungen, 
welche Strom produzieren. Dazu gehören Beteiligungen an einigen Wasserkraftwerken, an einem 
Holzkraftwerk aber auch an Solaranlagen. 

Im Hinblick auf drohende Engpässe in der Stromversorgung im nächsten Jahrzehnt wäre es 
sinnvoll, mögliche Ausbauschritte jeder einzelnen Anlage zu prüfen. Auch wenn die Steigerung der 
Stromproduktion für die einzelne Anlage gering sein dürfte, könnte es doch lohnend sein, das 
Delta zwischen heutiger und möglicher künftiger Produktion zu ermitteln. Ein Blick auf den 
Aufwand, der zur Gewinnung zusätzlicher elektrischer Energie notwendig wäre, gibt Aufschluss 
über die Wirtschaftlichkeit. Daraus gewinnt der Kanton Erkenntnisse für den politischen Entscheid, 
zusammen mit Partnern oder alleine zusätzliche Investitionen für Ausbauschritte bestehender 
Stromerzeugungsanlagen zu tätigen. 

Dass dabei nicht einzelne markante Steigerungen bewirkt werden können, sondern eher kleinere, 
soll nicht davon abhalten, die Möglichkeiten zu prüfen. 

In diesem Zusammenhang bitten wir die Regierung, zu prüfen und zu berichten, ob: 

1. eine Überprüfung aller Anlagen zur Stromerzeugung, an denen der Kanton Basel-Stadt oder 
die IWB beteiligt sind, mit dem Ziel der Steigerung der Stromproduktion erfolgen kann. 

2. diese Zielsetzung zusammen mit Partnern verfolgt werden kann (Aktionäre, Stromverteiler 
etc.) 

3. eine Schätzung über die mögliche Steigerung der Produktion durch solche Massnahmen 
erfolgen kann. 

4. eine Schätzung des finanziellen Aufwands erfolgen kann, welcher zur Steigerung der 
Stromproduktion nötig wäre. 
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